
Abschrift 

Landgericht Berlin 
Im Namen des Volkes 

Urteil 

Geschäftsnummer: 27 0 423/09 verkündet am : 22.09.2009 

_Justizfachangestellter 

I n dem Rechtsstreit 

Kläger, 

Rechtsanwälte 

gegen 

kfurt/Main, 

Beklagte, 

n -

hat die Zivilkammer 27 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegeler Weg 17-21, 

10589 Berlin auf die mündliche Verhandlung vom 22.09.2009 durch den Vorsitzenden Richter am 

Landgericht -. die Richterin am Landgericht 7 und die Richterin-, 

für Recht erkannt'.-: 
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1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall der zu Widerhandlung fest

zusetzenden Ordnungsgeldes bis 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft 

bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an einem Geschäftsführer, zu unterlassen, wörtlich 

oder sinngemäß zu äußern oder zu verbreiten im Zusammenhang mit dem Fall des"S t 

a) "Am selben Tag (23.10.2006) wurde P4amit sieben Jahren eingeschult. Viel zu spät, wie das 

Jugendarnt später kritisierte. Dabei kann S, beweisen, dass nicht sie es war, die die 

Einschulung des Sohnes verzögert halte, sondern das Jugendamt selber," 

und / oder 

b) "Die Verantwortlichen weigern sich, ihre Entscheidung zu begründen". 

2. Die Beklagte wird weiter verurteilt, den Kläger von der Inanspruchnahme der Rechtsanwälte 

....... In Höhe von 544,62 € nebst Zinsen in Höhe von. 5 Pro

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13. Mai 2009 freizustellen. 

3. Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 

4. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 2/3 und die Beklagte 1/3 zu tragen, 

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger hinsichtlich des Tenors zu 1. gegen Sicher

heitsleistung von 14,000,00 € und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils 

beizutreibenden Betrages zuzüglich 10 %. Der Kläger kann die Vollstreckung gegen Sicher

heitsleistung in Höhe des festgesetzten Kostenbetrages zuzüglich 10 % abwenden, wenn nicht 

die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils beizutragenden Kostenbetra

ges zuzüglich 10 % leistet 
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Tatbestand 

Der Kläger macht Ansprüche auf Unterlassung sowie Zahlung außergerichtlicher Rechtsanwaltsc 

kosten gegen die Beklagte geltend. 

Hintergrund des Rechtsstreits ist ein familien gerichtliches Verfahren, in dem das Amtsgericht 

Tempelhof-KreuO?:berg mit Beschluss vom 23. Oktober 2006 (Az.: 167 F 4812/05) der Frau __ 

S"'die Personensorge für ihren damals achtjährigen Sohn D. vorläufig entzog (§§ 1666, 

1632 BGB) und diese dem Jugendamt~als Pfleger übertrug. Hinsichtlich der 

Beschlussgründe wird auf die Anlage K 7, S. 9-11 verwiesen. 

Eine Vertreterin des Jugendamtes , Frau F 7 I, hatte sich in einer vorausge

gangenen mündlichen Verhandlung vom 17. Oktober 2006, hinsichtlich deren näherer Einzelhei

ten auf das in Kopie wiedergebe ne Protokoll in der Anlage K 7, S. 1-2 verwiesen wird, liierzu wie 

folgt geäußert: 

"Frau F .... erklärt, dass die Befürchtungen der Verfahrenspflegerin vor allem hin
sichtlich der Gefahr des Untertauchens der Mutter mit J:a, nicht von der Hand zu wei
sen seien. Letztlich war die Nichtanmeldung von Eanur der Aufhänger für den Antrag 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes zu erlassen, da sich die Hypothese verdichtet, 
Frau S-'organisiert in einem übersteigerten ungesunden Maße einen Schutzraum 
für ~, der fOr seine weitere soziale und emotionale Entwicklung gefährdend ist. Zwar 
habe sie nach den persönlichen Gesprächen mit Frau S Anfang des Jahres die 
Hoffnung gehabt, Frau S_werde mit Hilfe einer Therapie ihr und Da Leben wie
der in den Griff bekommen. Dies hat sich jedoch bisher nicht bestätigt, sodass nun-
mehr ein schnelles Handeln zum Schutz des Kindes notwendig ist." . 

Das Kammergericht bestätigte die Entscheidung des Amtsgerichts mit Urteil vom 18. Januar 2007 

(Az.: 16 WF 216/06). 

Mit Beschluss vom 30. August 2007 (Az.: 167 F 4812/05), bestätigt durch Urteil des Kammerge

richts vom 31. Januar 2008 (AZ.: 16 UF 159/07), hat das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ent

schieden, der Kindesmutter das Sorgerecht zu entziehen. 

Das nunmehr, durch Unterbringung des Kindes in Mecklenburg-Vorpommern, zuständige Amtsge

richt Anklam hat durch Urteil vom 22. August 2008 (Az.: 8 F 59/08) festgelegt, dass das Umgangs

recht der Kindesmutter aus Gründen des Kindeswohls auf einmal monatlich beschräl'1kt wird; wo

bei der Entscheidung sowohl von der Kindesmutter eingeholte sachverständige Stellungnahmen 

als auch Berichte der Erzieher, Lehrer, Ärzte und Therapeuten, die mit dem Kind arbeitt;ln als auch 

• • ISllzugrunde lagen. ein gerichtliches Sachverständigengutachten der Frau Dr. S I 
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In, einem Beschluss vom 9. April 2009 des Oberlandesgerichts Rostock (Az.: 11 UF 117/08) hat 

dieses nunmehr beschlossen, ein Sachverständigengutachten u.a. zu den Fragen einzuholen, ob 

"die Kindesmutter aufgrund eigener psychiatrischer Erkrankung oder psychischer Störung oder 

Behinderung ganz oder teilweise außer Stande [ist], das Kind Dan zu versorgen, zu betreuen und 

zu erziehen" sowie ob dieser Gefahr "nur durch Trennung der Mutter von dem Kind begegnet wer

den" kann. 

Die Beklagte ist Verlegerin der ,,~ , in deren Ausgabe vom 7.!ß. Februar 

2009 auf den Seiten 23-26 sowie auf der von der Beklagten betriebenen Webseite www." 
S de sich unter der Überschrift ,j eines Dramas - der verlorene_" sich der fOl

gende, in Kopie wiedergegebene Artikel fand, wobei nur die Print-Version das mittig platzierte 

Vorwort der Autorin enthält 
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~i~l~W~~~~y~~~~i 
. --·~.'Iehi- 'ah 7.l';'i~i -JaIii~' ria6h di!:;J 

Tr~g':~(~,ej1.j!K~_~~i"ie;~f~i~~ -
lie-getis5eri.;.~ri~!~r2_gt:noc41rr~ 
ln.er d-i.s.)uiE_rl~ar4t;-:~~o/.-'-_S·org{:-. 
re;::htlür;RII-:Dlesc-urtgC1.·j_oflo-Ji-
diE" -:{~<}ruu~r;:;-tio:rt :,,~ef!'ietit- die:- ßc'-

~i~;fI~i~~l~; 
r~::ht'--~l]g~-glcr(d~ln -e;'~-gdcmb': -
-eie. Al::~~J:a~J~l[::i;:-dE.~ _l:'::kl~ 
in d~r lJ._rs;:r:ü_:)g~i,::~~-:-:-:;,,~~~sj:::::·n i.'Jl

l.~':-':;':!~~~:;:' -<:L l.is,~e:1:--pi_~ B~g;{i:j_
ö~ng :.:r:t_g~il5~t.:).:- -g~'\-':c;5-2:r~, hc:P:~t 
es- L~l --c·::z R2:dt':sabte L ',L") ~ - cl;..'::; 
__ DüI-WI\, ~ii;!.~,t·i_;}f:~l; 5':::';:-6-~-
b:n::::ü-:g:-- s::-i, cii:f~:5Ü!- sie:l ;':Ü 
df:r:i F"li_.:Jj.::b::::':fff:!-:ldicE t.li.:?,e:r~l-

:l~i.[:;Z:l~~f~~~~~~-:~; . 
diL.: :r;"'-~j~k~i:_ -i~r -';Lg{!n-,J~ir~:ü.t'r --
'):-_rj[d~rt .. "::j::,.~;:rr:..r) a::-;c'!}.:ml. 
',,:'i-,n'~ ~U) ".:\)ri'.;:~;t:e_;I~ d~:; j'u~,g:CjJ 

LU c,f::l1.;1e;.-~_ 

~L::1 .?-.OlUi-;:O;:- Tri-::' ... :-_ >2i:':';I:'r;'~-i~;:", 

;::'~~5 G;~ll'J-=--r~·::l:.l <!.. u~?.-i:tir.uigs: r;::i
!::-chW:::Icr Gi.;. c.le. -:'n -:,,;:-,, 

E~iH(1En- ei:J-~r Behöde._iieg:::nd-:::;: 
Per:;c.QE·:hl~-::iu;::-~~dr::-=' ~inei'--- -l"Jn,~ 
de.:; d35·';,·C.--n s"";nen-\"-hlleE- aus 
Se.i~i':T FZL;Ui~ g~jsser.. Y~lln1e, Als 
ö.[f (;nükh· rcchlic:heRu.:::um.im-..an
ilalt ~~I;le _es-- dd_---3;iif erne.n 
ProZE.5S---3nJ.com-nien: lass~"1 -~kön-

-Doch" -. eiAe.:.'1.-;--,:Gmctltsbe-
5miuss üh-ereinAo~Strat~ungs\'er~ 
DiJ:t &lJt,~·iar.illcli.t:,Alif~t'a-ge: _ 
de*beißresin (jeERecht5"biel~·· 
limg -de_~-"'~-~~-t~~~_~ ~~~:- _~1!-~,-
ter1assunZSE1·_~Jarungunte-r.s.chii~:,,
hCl:~ GriG das in -rle:m:VvlsSen·:-d"a..;;s 
der 'j/or~tof~::des-j lig~naam~s :,;of-
fenbClI rejl}:ier-'St~at~gi~-sa,' eine 
generelle B,rn~te~-5~.~ng- übet 
den Fallzu \'erhindf:J."11·~ 1'~-;,e die zu
stänJjg .lustiziarin_eifu-äUltlt: Wie: 

, -(~ll~:';'-:~-:Iyi;~~~~. die üicbt 

--die: }:~r::=::ft .1..[111 l~lrt:J. Sohn,zt .. -
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k;i~npfc_F~ '_$je~ ~:;gt_ \\'erde 

au{g:cb~-D-.---Kü-r ~!.n-c " .. jeT \\'';:JI.-::hen 

daI~f s.i~ ihren :Sohn iU1I-ILin1IJcSU-

1 c-· 1 - ·'t d r c.::1en :-- ru=-- ~ T~L,:) Ln,.-- ("::0 . .LoS 
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r~[_d_b~t..e:cJ;ie: ·f_;,:.tie, 0 ......... '

G,~rI,2,.::h~i: Et _:rIiiiIifa. zu 
:_-~-.sctJ~ss~ :;:e-~~t i)\<Zlr _~t.-}-d~sc:.-: 

C::lt 2.w~ärjg, kb::;~te_2.~~r ::: l.~..:.
j~lL~t_Ern5th~f: E:~:-~u..-.... !..;:e.::--_. _-s.- \~~·I~.etz::~ '~:~~':::;- C:..!~-

--- ~~~~~~;~ ~~i 'ic~~~;b-;~~~;~~;:~~~._,-~~~ 
_'-!J.~ cer "IOdli.d p_:':~ :Et~:.;T.!-_'--

~'ß- s.ei~t
:ni>::b: ke-i['~err _tlC'rJ. 

-- JClf i:-:. ~;::':-I -...;:: 

k...:'.' :~,,=-t;\<iL~ lwt. 
CÜ::SC:J:'--r:uu 2.1Jf .e{Jie. tÜ~ITC. "Em--:

'~:~ si~:ll~-.:Er:l:,',: e.i r.: sci:-,,':'erer -:-I,tf3n:-~ 
:::i-,~"- :.e._~::i1":~:-_;:'<!·":=,;::;:i;-"-:'-:"-i~-,, :-:is ve;<: 
Y:U:7.(;'~li a:;:'l:eT ~n ~:!~-r 1'L...n.-~bal1;_i.c.ei
r~f:.'; S!Jl:""I:-~_5C,"1l!l~_~'-':1. Zu r;,ü-::.j,~
ren, lst:n:;G'l-:S<.'J;tS[:I, Vic-li;:::i-::~lt::'!,-

~~~.e~~~~a~~~~~:~r:;:-rG'~:~~'::l[g~~ 
:,:..:=: fall I8.f'...:.Et ::l.':i~be:rt:~..a..""l:.~

t;'i jrL:;-v,~iS::::;"-:f:n ZE~w Lejtz":Olu:-l!:::r_ il •• ~- selbst -..... ä !(:r --ir'e1::5- K~:n~ 
deI. a1me.te.~J11i:.t:eiu'JId-i. a4 ~ c 

-__ .sagt.,- er habe- jeu_~ beinahe _aUe 
Re-c~t.w.'ege 31:sgec..."'tc-pft_ -

\--'ergebl.k:h hat e.r:,-~ers:J6:::3 cias 
L'rteil c.es F~milicng-e.riqltS ar..zu
ic:cl-...ten-und b~i:;n-p::.a.--r .. mcrgeikJ.t 
_ein _-piy~ol~gi$d~es '-O~,_erg}l:t<!~h
t.;o:n, zu: b.eantrag:en;~ Eine-.Ri:.vKsic;ri.. 
'i/ar ~~-d~m-_· ;,B~n~~<g-~ih~hof. 

- (EGE) :>,-iurde g~T nü:ht'eis~ z~ge~' 
ias::;en,: -,,:; .. ~i~il. dzJilrnach-' Ansirni
desKpÄlim~~rgedcl}~keJ1?e-GrJ.nde 
vorlie.gen"-: In d~seI\ Begrund't!T,g 
für (lle .. '\blehr~ungde!_ Beschwerde 
von fIIiIIIis-- gegen_ de-n i?~chlusi
des Amtsgeücht:.s. heißt es: ~Es-b-e:-
stcllt-lt-emArila.ss für_die EiP..hoiung 

;~eTc:icij-:: a',:~ :,c:."..,.'-,:: ;'-'~-'~''-:''::_ '': 
~~i~:j-;,-;-, ~~::;s e~ Ö;-..~-~ :.::: J;' 
'Ltr'.~~';,.i.-i:~:,:C<:? l',(;.~ ~::.' ,50 ':;;_'..2i·_~ . 
-be,,,", -SB"." cc-,-c,-,,,~: ... 
·,.iJC!;:r~~:::! .~t:b~_ '.,":'(:: :',;-->,::::-:~ 

~ 

- ,---
:. ,:::,!_:,':-:.'" :c,:: ::~T'~,:,'b ,::,';~ 

z'--;'V:Ji.-, -,,,-c::-_ {~l:;;'(':::- ~ l-;::i.::1 ~if! :..:: ~ ::. ;-",~-

f~lg~~t~:~~~~ ~~~~:l~~~~ :: ?~~',~~.'~_ 
J.=i:;CIl::~"c:;ndelr;. ]c.:;Se::_ 

~=-rre -I,,'1'-11t-er lS~- j:=tz:: 2.;:,1..::::- 5(:
\veit, ,~as.s s:el.r:.~::1p. .... ;::j~G :;:i:li: i.'.:':-:;-
g~;~t""'-":" ~:= .. - ~l'''T'''-''T':'' "'-J .1_. '-'--'--'- '~-';~b-'.j"""""""-"""'~"" u. 
ke~~:c Rcl ... e gebe.t"'1. ~(;:~ ~r_ fr~
fi.:,:n.ß.aULl. ge ..... ;(::seIJ. sie sP'1 .;;·..:!t z:;. 

- ~..ro g -;;:'i ... ·c..s en, Sie 'Nill :: .. I\,e::-• ...;- t,,::".
g::'f1_zu:OÜCk.. Sogar- eine:< T:"e:2.p~e 
wili:cie sie siili ur.l.tenier~{:~-' .. ·;er ...... --:. 

--m-a-n_es von ihr vei'J.ar:gtc_ . 
-Dt~Psych9therupeut:~, ,_Üe ihr 

nach _der Trca.'1~mg von 8.8"cüle' 
-}\:rmasSUrtg,55tDI.lli'1g in ~ÜITJL i-.:iner 
reikli yen -Depressim:.'; ilttc.~tiet[ 
hatte, hatcs Hir nlcl-!t :lo-dg e:ach
te:t; 5i~zl",l "t)enandelr:.. L.l:' iM-em Gut
ach~en5teht~ iIIIIIItS. sei P5'ic..~isc:r. 
.... '9>llkQmmcn gestmd_ 
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c3i !/'-



_________________ ."_.'"·.".'"'···'"~tL~"_·-··"· '-$' - ·--·-~-=:;,~tr.,t.··ii ... 4..".Ä$.·.,·;~'.· :; •.• " •• :;l:e""''''''''''' •. .,...''''''''=-----... --~ 

24·· ,PANORAMA 

:.-,,', 

'," -'. =- :. ~/ : .. ~-- .. - . - . - -'. . 

liI.l _~omnieJ;:2üQS.-h~tf8i.Jp~l:o.r-', ~ein_?r~cl~Dr.h b_efr~je;;. E1~_L'>Ste. 

g:~~t;,'~~~~2B~5~&~~~~:itcJ!;c::~~'&"ilt~;;;:te~ 
~~,'~~l~~~~€~tfiriiftt:~~~ 
Llli'td- ,-genda.ijynadl dem 24>üktoher 

' .. : ... " 

F~3'i1MUlter KL:ml ~ (.I" ,111 ' :':;;O.::!:.. ;; ;:;;'::="_.;-;.;:.".:!.;.:, -7.,:i: F c::-~_· j:'T ::;,.~:),! ! üS.)., ,;-i.:;';;_~ - :.:;-; 

- . . 

,\,:e.;ie";5~: i ... 'e1ch<::J~JeJz,~i-:::J.rmi- - ejo-u;l:sor::,""!{'r L;·..l~_gl::_ :':i,:,::~s ~:~. 
~f:n-!:ei li"~ ihrem:H~izerddaffe- EIUcnlesen kcrt.l.Jt c;~e .';;:;'~'--.i· ... ·c-

qst~~-ieJi.BUpd_e5~te:s "2.8-2QO _ _ . sc-}.lna ~L;" .dprillei X-Shirt,- als $J e amten ~!ag".~'l"~rdJg ~ Es '.· .. ~r!e ZU:T; _~ 
}{L~ct:e_J; in:~~r~·:bJ::h~t ge~o mmi:n. ~ a_u s: dem Bett -rissen.- g eispieldieFrag-:! alli~.I.'i~!2 dk Fsy-
. -. . _. -". --- .- _ - _ .-- Iri.- :D.enl- ::'!li~e.o}_-_Ja;; .. ~e~.e_ r~3teril1 z~·:_sier-'p~agr..üsc: einer 
.-.tn 4.65.J~ll~!fg~~cb~~.d8sbeg~g . _. - _;?,0!"t.est,;.r:ft 0 "edrel~t.hat, - _i?_ar::lllP:i.4~n_\Pe.-s_QnJichkeit;;:S:t5· 
d~ f!-~f':~~~ der ~ltern; :~ in ;r41~: ZU~_- .: .. höt:t p'_l~n:;. Vm :Sw. -erf;fi. M~.:sl~h~ _ :p:mg bei _ $;: gekomrnE n sei. 

- .-vor_war~~:i<; nur)Sl 8'äll~;:KIiü/ . nii::ht, .wJe-~r-siclLan· sefuer ~lm· . ~;:rid51ert-der Berliner '~i'~d),o;. 
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~:~·~~~~;:-~;~g~;L~'~-g~~~~t~~,,~~~~· ~~ii~~~~~~,~~~~~~ ~,~~~:~:~~~~:~~ Fa] Ger EIj;~P~:,5d1e Gerl[Tits~cr f'j~ 
';~L-, nc 

· .. ;_(,~J~l_. ~~'.:' ~~_':::~~G'=
j~_r;:?::_l ~.::.:(':::-, ~l~r E:> 

~'~~~~~~~:~~~~~I~;~!~: ~~:~~:!1~~~) '~~~::, 
t.",:::-r_ der Eia5<.:~-=-t::i~1 r.g zu:--l': ... ~~.· 
.c:.l!:;;: ~[u ~_ E.,sc,J ("in f! klei.i:':': _'~ci;,;~
J:: _ ~l,~t i.'..be~3;·-_-t:.[t::,J;·:nl 1''::;'_1:;,::::';-

hQ~1;1~~:t~·i:~li~/l~~-"~.r ~~c~-,~r~ 5 
~'e!"Sp_nU:H, il-iI bel Cer .':;.-.:;
~(:~f"'n aü'-]' ps r-l.L:F- S'&, • <::: ~ _ ! JJ.~ ,_ :-. _. •. _ , 

IüdJ~.lD ':: ... t;g~s(2D-;:~6 n~fl!--i_,-H. S~>::: _ 
die: .:~.jJg~ki,~nb::lt _5~;u['r LI -die 
u"~'~""c "'," DI.,_ J.~'--'-dQ. ,..,...Jt:.f,,)';ll..'lL elil,--E.L _3.~·, 

in c::ner-.-Schd~, dc:;-Eii1(:c;E'eC
,; '·-"·kJ;"'"~'-·· " .'~Ln~, ,~_, _, ~_d~ ~.!_,j~se~l, g.1 
tEr-iletrcu·:irw5scbW.s5d.1Ul~.2.:.i. 
61:~l)b-l:r_ 200'6 ":c~rrd- el~~ dn-Q"e- ~ __ _ ' _. __ . __ , __ 0 

s;:ha_h __ .r1.J.'TI )ylq.rg~~l d~"13:ch vylrd 
1i'.a~:; d~r '~~{~hnl.lnu:- geU:i1.ge i.'. 

M GfUllder 
c.es \.'ere~rl!':- -. ._~ vcr\'~llm
de:rtdieserFillm t.-DeH:::'/an~e.
liscll-rre.}r.,irdJkhe: Pffu-re; '-sait~ 
er habe in d en ~,,'c:rgaJ;lgffien fjjjlf 
Jahren e~n D LJu:enrl vY'eiien::r Fäl
le- erlebt:_lli:'&~~~_n dpsjugencl-, 
amt rriclJt· 
z.um \~lQhl-d.'8r·-Klnd~ g$aridclt 
ha~e. In dein won! -5pekmklli5rs~_-
tenFaIlfieiilieBehÖtrledurcriUn= . 
läligkeit auf: Es viar-dic_Pollzel, 
(He :;-::::cr...s l::lcinc lUnd ~ ;a ~s ei .. 

E~ _:>: eir::-~. ~~_sc ~:;-~;S,~:!, _. 
~'.i:-';! .-:::--;. "::2L ':J2 :..,,,-

!~,";rc.,::--=-:~allel":"_ E~~s: ;-,id-:.: E~.r.j:-;f!: 
he~-:-~~:";J~t-, a:;.;,.:- '-''-,_-:id:el G:-i:~1cl~;;~ 

:Ja,'i J;.::;en~'H:;-::-:::~d ;:G-~1.1r2 (Jeß,Lr
dl:n,;;: ':::'::'5 \""t'ld.:.-~,·;ül!l;; o:n·5r::.,;~
(f,::.= :->;!'::. Die i.':'C'r,.-::j~1 e :J~r 1;::,; >:10.>
j:~u-!'~t: Gil~ l:~j,rdie ~~5:;lD..:.!;-:Sr..:-:;:: 

Vei"i'::':l:-C:::'~,~':~~ g-~ ;'~:-c,"~ ;:;;:~-: :'::::::-i S:'=_ 
i a,_V~-eSf';-;,:i~~lr:".n r.l:~-l' l.:le.Gl P~c;.w
küü" J<:!S L.Ü~ fDbzr:-! :':11 Ha;;l;nf~E 
du ... ':'.:U:;=;hi1fE für G~':::: Bc::ü)rde 
5chTi'':--J. pari:: (':.'>. O!e "-".:01:-
jlGDg mach~ e~:.e:; ... ,n:fgcrä'ilrij-, 
teIl '.lrd-saub[:;-e::Lr/:rucR. RtIII
ZürJD E' r. sei _ kiI~_dgi..:!!e(;~;: --_~~_!J-h
jen. "J..'!s :.,erL~h.rj~ Z:.l s<:klc: 
;"-;1 üi.ter ist VOf,-\'(;rliii~~en 'iJJ2.d g:r::~ _ 

gegeEseitig-cr'l.uIl-cigung-gE=- .-. 
~(:a.nzE'tcl~n{'.t'~:sclLI6:t 9~~ Pq_E
zer ..... m :~. No.vemb<.:[ 20D5,-
... So, hat-_diesell Bericitt i:;~ 

einem l..et::L:~Qrdn(;:r at:gt~e.fte.t, 
SiE ist einc_sG-.;:mie \-Ht:\.' ie:zü;,e
r1.l1. rai!.: v,;aG.'l.en. Augen in tiil.e.-n 
b~a.S5.e1l -C;esidiL Sie ... virkt er
~Chöpft. Doch_ \-venn' sie-erzählt, 
v .. ekh~- ScJ-:ui~tf:_.slfi': -s~hon- "!J.p-'ier
nornmen hat;-"u"1.~jhr-.Killd-zurücl:
·z.libekon>_riH~n~ -sta-unt man--über .' 
die: _Energ[e:,~ d~c di-eser Kin-ipf- L""1..
lhrfre[gesc.tz.t hat.. Sie sagt, s:~e50ei 
jetzt sn weit, dtlss-sie n-..ancruncl 

~··l'.!;-J5:~·:~e:he-:::l:i..:! '::'1~ S~;=-j '--=t': .!. .. ,' 

-:::;::::, e ~''-~:J':~~r_ ~~{::.:-:e -,~~ 
?:;l ~''':~::;:_(,;:l ~ .. c;. ;:b:::~lJ '/;-'::~-Gf:r: 
',':::. .... l~cu,:sd-:,·~n C~t:-=jc1::-c~~ ;;:::":i-
,'::'.:i"i.. :-':ae:.'l. i\ __ -::]b~l46 r..!;::::- E~::;·:}:?il;

SC~lC'~: ~·,-1eilsc.l ;>::'IL;:;.2-;:i1.[$-::-~0~",;e liL

'-·'f. ~,-;,:'i~!;Ll! D-!.:·.lt:S:'::::l~_:ll.J d;(' .. 
l"':rL~::1.: ,.;~(: ".re äl,CeU":'i L:~.:,--".;--
:~ ~:::~'':'::' '::-I~~'~,:<!"::, t:: [l i :,,~{n>t~-:-

~a::hreiI!flß ~~;::,O'.;:en :::-.~ch -",--erf::-~jren 

h::nl.i(':h-~n_ \-\.-.s (~;.;.'S :H~.(~~~',l'~j::::l 

k,,::i:T :,.:e:;;"~rJ dk:: 50 g.:.:ni:i~L~',Ci~ 
\'Y'-tLi~[':r Pnjz!~s::;(': LU (l!;n 19?G~T 
ji.!b;~~n, !-iht-cleI_3~i~~bd:..!.J'1;;> ":e 

~ ~hre 1<~i1d~r S-t!-:Ui':::-U iTll:;,,
'Jr<..!ucJ:>1., w'J~rde;24 Elt~~paa.t:t . 

_ das Sorgeredjt_t:~ti~ü6~n- Gn';Hd
lübt: daii":;I \';;)r~m :t~ussDger'J die 
u~e i::.tderu.ht!:.r lJrLJc~-:;(-:"'1'.;acht 
J-:.alt~n. PJs das C-;:::ridit dj~ Eltera: 
'.'u i:" jedem Vcräadlt fTelsprcc.i., 
iiege:rr die Jug~ndani1::~i ein}gc 
l'.:!r;jcr de::-~ l0ü\ :i-.J.cl-; t -\,\'ieG ~i.- z. a-

- ·r':ick. Begr_0~d.ung:-Qle :{it1c~r 
gi;::;.-i.Ih::e~> }tue- ElLb-n häti:€n s-~e S~
}:u~ll_mJs·shrau-~ht.-~_ ahi:_-

L._;:l~ic.;:-" .'~'---"'~'--' •• ~.:::,.'-""'- ~', _ .. _ • 

. uIUneJe - 'Jnc--wt:~:::' ~:l, '.::-.' 

~~dl: 

~;;~~;:~i:~~:~~r~~~!l b Ce-
'l':::-~-' ~;e: :.::.·..;~;:~ir~..:ib-:::': g;;'::·.~-::::-i._ I'. 
::_~-: :~:: ~:cjl 1:-;_-. ··,' .. --:::.':'::;::~·._C~I:::1 _.-; 

-1:1:; P':;:-'·=lü~G·:;;;~::-d~·:; :':;".~'~,~':::;;:.:::-" 
:j"~i;: GC~I :'>1;:: ,~~C' g,:::·j::lt;r~'~1"'::~1;i:7.

~i:-: ~ijr PS;:C.-j:'ll:::C ''':::J.j P;:Y~l;:-.,: 1-.:::-

JatJl1;~l~~:c ~!~~l~ ~~~eii~~,~ L'i!';:~.~,~~s ~ _! ~ 
~e~;i..i5:.::!-: ic ~;cr:-.'; n:j d::;'~<.!I~_-':::;i'..--'-
1._m3":::t~t. :P:;-j.:.-~,,~;~ .. :c:j~ ·..;;,d :':"';.'::.l.;:;_:~
~lw-'-E:ILZligc:;-~". 'I'IiiIIt;- bik':'<::: sie:: 
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Der Kläger wendet sich gegen folgende Passagen des vorgenannten Artikels: 

1. " .... , dass das Jugendamt am 23. Oktober 2006 beim Familien-
gericht den sofortigen Entzug des Sorgerechts beantragte ... ." 

2. "Am salben Tag wurde R"mit sieben Jahren eingeschult. Viel zu spät, wie das Ju
gendamt später kritisieren sollte. Dabei kann ~s. beweisen, dass nicht sie es war, 
die die Einschulung des Sohnes verschleppt hatte, sondern das Jugendamt selbst." 

3. "Die Verantwortlichen weigern sich, ihre EntSCheidung zu begründen" 

4. "Warum das Jugendamt R_aus der Familie nahm ... steht fOr dill s--. 
außer Frage: "Zwei Wochen vorher ist in P der kleine K_ tot aufgefunden 
worden. Die Jugendämter hatten Angst. dass sich ein solcher Fall in ihrem 6ereich 
wiederholt" Es ist eine dieser Fragen, die ungehört verhallen, weil die Behörde mau
ert. Es ist nicht einmal bekannt, auf welcher Grundlage das Jugendamt auf akute Ge
fährdung des Kindeswohls entschieden hat." 

5. "Schließlich, so steht es im achten Buch des Sozialgesetzbuches definiert der Ge
setzgeber eine Inobhutnahme nur als "vorläufige unterbringung"." . 

6. "Nach dem Sozialgesetzbuch dürfen JugendämterKinder und Jugendliche nur dann 
aus den Familien herausnehmen, wenn ihr Wohl akut gefährdet ist. Anhaltspunkte 
dafür konnte aber auch keiner der fünf Gutachter finden, die sich im Auftrag ihrer An
wälte mit dem Fall beschäftigt haben" 

Der Kläger hat die Beklagte mit Schreiben vom 23. März 2009, hinsichtlich dessen näheren Inhalts 

auf die Anlage K 2 verwiesen wird, zur Unterlassung der beanstandeten Äußerungen sowie zur 

Zahlung von RechtsanwaltSkosten für die außergerichtliche Geltendmachung des Unterlassungs" 

anspruchs in Höhe von 1.633,87 € aus einem Geschäftswert von 40.000,00 € und einer 1,5-

Geschäftsgebühr zuzüglich einer Auslagenpauschale und 19 % Mehrwertsteuer aufgefordert. 

Der Kläger meint, 

die Darstellung der Beklagten sei falsch, denn sie behaupte, dass das Jugendamt der Kindes

mutter unter massiver Verletzung von Rechten aus Art. 6, 2 und 1 GG das Kind entzogen habe. 

Der streitgegenständliche Artikel enthalte auch zahlreiche Fehler und stelle einseitig die Perspek

tive der Kindesmulter dar. Hierzu meint er zu den genannten streitgegenständlichen Textpassagen 

im Einzelnen: 

Zu 1.: Nicht das Jugendamt, sondern die Verfahrenspflegerin habe eine Herausnahme des.Kindes 

aus dem mütterlichen Haushalt im Rahmen des Verfahrens vor dem Amtsgericht Tempelhof

Kreuzberg beantragt. Das Verfahren nach § 1666 8GB habe das Gericht im Übrigen von Amts 
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wegen eingeleitet. Der Leser erfahre auch nicht, dass die Herausnahme des Kindes aus. der Fami

lie auf einem Gerichtsbeschluss beruht habe. Ein Ermessenspielraum habe für die Herausnahme 

nich! bestanden, da die Gefahr des Untertauchens der Mutter drohte. 

Zu 2.: Nicht das Jugendamt. sondern die Kindesmutter habe die Einschulung des Jungen syste-. 

matisch verzögert. Sie habe sich ihrer Pflicht zunilchs! durch Ummeldung zu entziehen versucht 

und über Monate hinweg die durch die Jugendilmter an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllt.. 

Dem Jugendamt sei weder eine direkte Verantwortung noch widersprüchliches Verhalten im Zu

sammenhang mit der späten Einschulung des Kindes vorzuwerfen, wie zahlreiche gescheiterte 

. Versuche einer Kontaktaufnahme der Rektorin der "Grundschule ' von Anfang 

Mai 2005 bis April 2006 belegen würden, die sich in seinem Besitz befänden (vgl. BI. 11 und 65 d. 

A.). Dies ergebe sich zudem aus einem SChreiben der Kindesmutter vom 25. September 2006 

(Anlage K 8), einem Schreiben des Landkreises" vom 14. September 2006 (Anlage K 9) an 

diese sowie diversen psychologischen Einschätzungen zum Gesundheitszustand des Jungen aus 

dem Zeitraum vom 9. Dezember 2009 bis 21., Januar 2008 (Anlagen K 12, 13 und 16). Die Kin

desmutter habe zunächst aus von ihr behaupteten Sicherheitsgründen (eine "lebenssichernde 

Beschulung" sei nicht möglich) auf eine Einschulung ihres Sohnes in der "Grundschule _ 

••••• " sowie der Grundschule ",_.' verzichtet und ihr Kind erst am 16. Oktober 2006 

an der Grundschule ,. " angemeldet, im Hinblick auf den am nächsten Tag anstehenden ge

richtlichen Anhörungstermin. Sie habe sich zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung vom 23. 

Oktober 2006 der Verfahrenspflegerin und dem Gericht vollständig entzogen 

Zu 3.: Eine Herausgabe der Einzelheiten zu den Gründen für eine. Herausnahme des Kindes aus 

dem mütterlichen Haushalt sei um der Entwicklung des Kindes willen nicht möglich gewesen, wor

auf die Bezirksstadtril!in für das Jugendamt auch mehrfach hingewiesen habe. Insbesondere aus 

pädagogischer Sicht habe der Streit zwischen Mutter und Vater nicht öffentlich dargestellt werden 

sollen. Dies habe auch fOr die Entwicklungsstörungen des Kindes gegolten. Die Beklagte habe 

hiervon gewusst, ihre verkOrzte Darstellung sei daher sorgfaltswidrig. Der Leser müsse durch 

Weglassung dieser Erklärungen annehmen, es handele sich um eine willkürliche, behörd.liche 

Maßnahme. 

Zu 4.: Diese Behauptung sei gänzlich aus der Luft gegriffen, insbesondere da das Verfahren be- . 

reits Anfang 2005 eingeleitet worden und das Jugendamt am 11. September 2006 eine Anregung 

an das Familiengericht formuliert habe, der "Fall ~' aber erst am 10. Oktober 2006 bekannt 

geworden sei. 
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Zu 5.: Dem Jugendamt werde damit eine Autorenschaft zugeschrieben, die es nicht habe. Denn 

eine Inobhutnahme als vorläufige Unterbringung nach BGB sei im Gegensatz zum SGB VIII eine 

gerichtlich angeordnete Maßnahme. die das Jugendamt durch Beschluss des Amtsgerichts Tem

pelhof-Kreuzberg vom 23. Oktober 2006 habe schlichtweg umsetzen müssen. 

Zu 6.: Maßnahmen nach SGB VIII stOnden allein dem Gericht zu. Im Übrigen hätten zahlreiche 

Anhaltspunkte für eine massive Kindeswohlgefährdung bestanden, auf denen der Beschluss des 

Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg vom 23. Oktober 2006 beruhe. Bereits aus einem Umgangs

gutachten von 2001 ergäben sich zahlreiche Anhaltspunkte fOr eine paranoide Angstausprägung 

der Kindesmutter. Noch am 23. November 2005 habe sich die Kindesmutter telefqnisch gegen-

Ober der Rektorin der "Grundschule ______ • dergestalt geäußert, dass sie nicht zu 

einem vereinbarten Termin kommen und auch am Telefon nicht spreChen könne, da die Leitung 

und auch ihre Wohnung verwanzt seien. 

Es stehe ihm daher ein Anspruch auf Unterlassung zu, da die konkrete Äußerung geeignet sei! ihn 

schwerwiegend in seiner Funktion zu beeinträchtigen. Bei den Behauptungen der Beklagten, eines 

der Jugendämter habe einer Mutter ohne Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ihr Ki.nd 

weggenommen, handele es sich um einen schwerwiegenden Vorwurf. Hierdurch könnte die Tätig

keit der Jugendämter derart diskreditiert werden, dass Bürger davon abgehalten werden könnten, 

sich an diese in einer Notsituation mit ihren Kindern zu wenden. Dadurch könne eine wichtige 

Funktion der Jugendämter, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schOlzen (§ 1 

Abs. 3 Nr. 38GB VII I) erheblich beeinträchtigt werden. Aber auch bezüglich der weiteren Aufga

ben der Jugendämter (§ 1 Abs. 3 Nr. 1, 2, 48GB VIII) werde das Vertrauen von Eltern und Kin

dern aber auch von anderen Bürgern beeinträchtigt, so dass die Funktionsfähigkeit der Behörde 

gefährdet sei. Für jeden Leser sei erkennbar, dass ein Jugendamt des Landes Berlin betroffen sei, 

da sich dies bereits aus der Zwischenüberschrift sowie Hinweisen im Text des Artikels ergebe. Er 

selbst sei als "verantwortlicher Träger" des Jugendamtes betroffen. 

Der Freistellungsanspruch von der Erstattung außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten für das 

Abmahnschreiben vom 23. März 2009 sei daher in Höhe einer 1.5-GebOhr aus einem Geschäfts

wert von 50.000,- € (zuzüglich Auslagenpauschale und 19 % Mehrwertsteuer) ebenfalls gegeben. 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

ZP550 
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terlassen, wörtlich oder sinngemäß zu äußern oder zu verbreiten im Zusammenhang mit 
dem Fall des 0"."2._ 
a) "dass das Jugendamt Olm 23. Oktober 2006 beim Familiengericht 

den sofortigen Entzug des Sorgerechts beantragte." 

. hilfsweise, ohne auf den Tenor und die auf den Seiten 3 und 4 des Beschlusses des 
Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg vom 23. Oktober 2006 - 167 F 4812/05 genannte 
Begründung hinzuweisen. 

und/oder 

b) "Am sei ben Tag wurde RtIlImit sieben Jahren eingeschult. Viel zu spät, wie das Ju
gendamt später kritisieren sollte. Dabei kann H_ S. beweisen, dass nicht sie es war, 
die die Einschulung des Sohnes verschleppt hatte, sondern das Jugendamt selbs!." 

und/oder 

c) "Die Verantwortlichen weigern sich, ihre Entscheidung zu begründen" 

und/oder 

d) "Warum das Jugendamt R4III aus der Familie nahm '" steht für ~S'&3 außer 
Frage: "Zwei Wochen vorher ist in B der kleine ~ tot aufgefunden worden. 
Die Jugendämter hatten Angst, dass sich ein solcher Fall in ihrem Bereich wiederholt." 
Es ist eine dieser Fragen, die ungehört verhallen, weil die Behörde mauert, Es ist nicht 
einmal bekannt. auf welcher Grundlage das Jugendamt auf akute Gefährdung des Kin
deswohls entschieden hat." 

und/oder 

e) "Schließlich, so steht es im achten Buch des Sozialgesetzbuches definiert der Gesetz
geber eine Inobhutnahme nur als "vorläufige Unterbringung":' 

und/oder 

f) "Nach dem Sozialgesetzbuch dürfen Jugendämter Kinder und Jugendliche nur dann 
aus den Familien herausnehmen, wenn ihr Wohl akut gefährdet ist Anhaltspunkte da
für konnte aber auch keiner der fünf Gutachter finden, die sich im Auftrag ihrer Anwälte 
mit dem Fall beschäftigt haben." 

2 . 

• 
d.ie.B.e.k.la,g.t.e.z.u.v.ellr.urt.e.i.len: ihHnÖvhon der1In8a9nOs9Pr1uc€hnabhmez~er RechHt~ahnwälte 5 p .;:;11 3 

In e von, , ne sI Insen In 0 e von rozent" . 
punkten über dem 8asiszinssatz seit Rechtshängigkeit freizustellen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Sie meint, 

sie habe durch den Artikel keine Unwahrheiten verbreitet Im Einzelnen führt sie Folgendes aus: 

Zu 1.: Der Beitrag mache an mehreren Stellen deutlich, dass das Berliner Familiengericht der 

Mutter das Sorgerecht entzogen habe und diese Entscheidung vom Kammergericht bestätigt wur- .. 

de, Dass die Herausnahme des Kindes im vorliegenden Fall am 24. Oktober 2006,. morgens ge

gen den Willen des Kindes geschehen ist, sei unstreitig, Hierzu sei das Jugendamt aber auch 

nach dem gerichtlichen Beschluss vom Vortag nicht verpflichtet gewesen, Denn durch .diesen Be

schluss wurde dem Jugendamt über das "ob", "wann" und "wo" der Herausnahme ein Ermessen 

eingeräumt ("Ob, wann und wo der Herausgabeberechtigte von der Herausgabeanordnung 

Gebrauch macht, wird in sein pflichtgemäßes, das Kindeswohl besonders berücksichtigende Er

messen gestellt."). Anhaltspunkte für eine Ermessensreduzierung auf Null ließen sich dem Be

schluss hingegen nicht entnehmen. Die Maßnahmen seien bereits aus diesem Grund zumindest 

auch auf Veranlassung des Jugendamtes ergangen Zudem werde aus den Plußerungen der Frau 

F_im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 17. Oktober 2006 vor dem Amtsgericht Tem

pelhof-Kreuzberg deutlich, dass das Jugendamt die Herausnahme des Kindes aus der Familie 

empfohlen habe, indem sich Frau Fj • dem Vorschlag der Verfahrenspflegerin angeschlossen 

und ein "schnelles Handeln" als notwendig erachtet habe. Im Rahmen dieser mOndlichen Ver

handlung seien auch keine alternativen Maßnahmen zu einer vollständigen Entziehung der elterli

chen Sorge erörtert worden, 

Auch eine Wiedergabe der Beschlussgründe sei nicht notwendig, da es sich bei der Äußerung, die 

Beschlussgründe seien "äußerst dürftig", um ein zulässiges Werturteil handele: 

Zu 2,: Die Kindesmutler habe erstmals im September 2005 Kontakt zu Frau ~vom Jugend

amt ~aufgenommen, Im Rahmen eines weiteren Gesprächs am 20. Oktober 

2005 habe sie ihr im Beisein der Polizei von ihren Befürchtungen im Hinblick auf den Kindesvater 

berichtet und sodann eine Einschulung ihres Sohnes in der jüdisChen Schule angeregt. Dies sei 

von der Polizei aufgrund des langen Schulweges und der ungeSChützten liegenden Turnhalle die

serSchule abgelehnt worden, Im November und Dezember 2005 habe sie mehrfach vergeblich 

versucht mit Frau FJ • Kontakt aufzunehmen. Erst am 20, Dezember 2005 habe ihr diese einen 

Gesprächstermin für den 12, Januar 2006 vorgeschlagen, Im Rahmen dessen habe sie erneut um 

Hilfe bei der Suche nach einer "sicheren" Schule für ihren Sohn gebeten, Frau F_ habe dar" 

aufhin sinngemäß geäußert, hiermit überfragt zu sein, sich aber nach einem Ansprechpartner im 

Schulamt umhören zu wollen. Danach sei erstmal nichts geschehen. Am 12, und 20, Februar 2006 

habe die Kindesmutter erneut erfolglos bei Frau F"'nachgefragt. Erst mit Schreiben vom 27, 
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Februar 2006 habe Frau F~hr geraten, sich ans Schulamt zu wenden, zunächst ohne ihr dort 

einen konkreten Mitarbeiter zu benennen. Weitere Versuche der Kon!aktaufnahme seitens der 

Kindesmutter im Mai, Juni und Juli 2006 seien gescheitert Erst am 17, Juli 2006 habe Frau F_ 
der Kindesmutter einen Ansprechpartner im Schulamt benannt, der sich aber als nicht zuständig 

herausgestellt habe, wodurch es zu neuen Verzögerungen gekommen seL Die Kindesmulter habe . 

sich daraufhin im Juli/August 2006 mit dem Schulamt und dem für die Einschulungsuntersuchung 

zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. 

Zu 3,: Im Beitrag werde ausgeführt, dass nicht bekannt sei, auf welcher Grundlage das Jugend

amt auf Gefährdung des Kindeswohls entschieden habe, Dies sei gerade der Kritikpunkt, mit dem 

Sich der Beitrag im Übrigen im Rahmen der Entscheidung des Familiengerichts vom August 2007 

auseinander setzt, indem er Zweifel hieran zum Ausdruck bringt, die durch die Einschätzung des 

an dem Verfahren beteiligten GeriChtsgutachters Dr, J i2 sowie der Gutachterin ... 

_s7 geteilt werden, Das für den Herausnahmebeschluss maßgebliche Gutachten 

. der Frau Dr. S ••• dürfe sie kritisieren, da dieses auch von zahlreichen Experten (Dip!.

Psychologen Dr. S 2 Dipl.-Psychologin S_ Dr. . als unzurei-

ehe nd bewertet wurde, da es ohne hinreichende Untersuchungsgrundlage, mangelhafte Sachver

haltswürdigung sowie ohne Anhörung der die Kindesmutter behandelnden Thi!rapeuten erstellt 

worden sei. Es könne ihr nicht verboten werden, diese Kritik zu üben, wenn die von der Behörde 

gegebene Begründung für die Maßnahme nicht mit entsprechendem Tatsachenmaterial unterlegt 

worden sei. 

Zu 4,: Es handele sich um eine.zulässige Wertung des Sachverhalts durch den Pfarrer ~ 

Im Übrigen bestünden auch hinreichende Anknüpfungstatsachen für diese Wertung, da die für. 

den vorliegenden Fall maßgeblichen EntSCheidungen (Mündliche Verhandlungen vom 17, und 23. 

Oktober 2006 sowie Herausnahme des Kindes aus seiner Familie am 24. Oktober 2006) eben 

gerade erst nach Auffinden der LeiChe des "K'" am _OktOber 2006 stattgefunden hätten. 

Zu 5. und 6,; Es handele sich allenfalls um eine wertneutrale Falschbehauptung, denn für die in

haltliche Richtigkeit der eigentlichen Textaussage spiele es keine Rolle, ob die Maßnahme auf den 

Regelungen des BGB oder SGB beruht habe, Im Übrigen sei die generelle Zielsetzung von Maß

nahmen nach SGB VIII und §§ 1665 f, BGB ähnlich, nämlich die Herausnahme des Kindes zu 

beenden, sobald die Umstände dies erlauben, Sie habe damit nur den Geschehensablaufgeschil~ 

dert, dass nämlich das Jugendamt al$ durch den BeSChluss des Familiengerichts vom 23, Oktober 

2006 bestellter Pfleger die Obhut des Kindes in einer ganz bestimmten Art und Weise übernom

men habe, Es fehle auch schon an einer Betroffenheit des Klägers, da das Jugendamt - wie dar

gelegt - den Entzug der Personensorge zumindest gebilligt habe, 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den .Inhalt ihrer Schrift

sätze nebst Anlagen verwiesen, 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist nur in dem aus dem Tenor ersichtlichem Umfang begründet. 

L 

Dem Kläger steht insoweit ein Anspruch auf Unterlassung aus §§ 823 Abs. 1 i. V. m. 1004 Abs,1 

S, 2 analog BGB, § 185 f. StGB gegen die Beklagte zu, als im Rahmen der Veröffentlichung des 

Artikels mit der Überschrift "Der 2 j Sohn" in der ,,-. R sowie unter 

www. 3de vom 7/8. Februar 2009 unwahre Tatsachenbehauptungen verbreitet werden. 

1. Ob eine Äußerung in unzulässiger Weise Rechte Dritter beeinträchtigt oder in den Schutzbe

reich von Art 5 Abs. 1 GG fällt, hängt wesentlich davon ab, ob die Äußerung zunächst in Ihrem 

Sinn zutreffend erfasst worden ist Dabei ist nicht nur vom Wortlaut auszugehen oder von der Be

deutung, die das Lexikon der Aussage zumisst. sondern es ist die Gesamtheit der äußeren und 

inneren Umstände mit zu berOcksichtigen, in deren Kontext die Äußerung gefallen ist (BVerfG 

NJW 1995,3003,3005; NJW 1994, 2943; Löffler, Presserecht, 4. Aufl., Rdn. 90 zu § 6 LPG). Da-. 

bei darf nicht isoliert auf die durch den Klageantrag herausgehobene Textpassage abgehoben 

werden (BVerfG NJW 1995, 3003, 3005: BGH NJW 1998, 3047, 3048). Vielmehr ist bei der Er

mittlung des Aussagegehalts auf den Gesamtbericht abzustellen (BGH a. a. 0,; NJW 1992,1312, 

1313) und zu prüfen, welcher Sinn sich dem dafür maßgebenden Durchschniltsleser aufdrängt 

(BGH a, a, 0,: Wenzel-Burkhardt, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5. Aufl., Rdn, 

4,4 und 4.5), Entscheidend ist weder die subjektive Absicht des Äußernden noch das subjektive 

Verständnis des von der Äußerung Betroffenen, sondern das Verständnis, das ihr unter Berück

sichtigung des allgemeinen Sprachgebrauchs - ein unvoreingenommenes Durchschnittspublikum 

zumisst (BGH NJW 1998, 3047, 3048). Bei mehreren Möglichkeiten der AU:slegung darf da.s Ge

richt - soweit es um die Verurteilung zum Schadensersatz, zum Widerruf oder zur Berichtigung 

geht, sich nicht für die zur Verurteilung führende Auslegung entscheiden, ohne die anderen, zu

lässigen überzeugend ausgeschlossen zu haben (BVerfG AfP 2005, 544 ff,; NJW 1994, 2943; 

BGH NJW 1992, 1312, 1313: Wenzel, a, a, 0" Rdn, 4,2), Bei mehreren Deutungen des Inhalts 

einer Äußerung ist dann der rechtlichen Beurteilung diejenige zugrunde zu legen, die dem in An

spruch Genommenen gOnstiger ist und den Betroffenen weniger beeinträchtigt (8GH NJW 1998, 

3047, 3048). Geht es allerdings um Unterlassungsansprüche, gilt dieser Grundsatz nicht: 
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Hier ist im Rahmen der rechtlichen Zuordnung von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz zu 

berücksichtigen, dass der Äußernde die Möglichkeit hat, sich in der Zukunft eindeutig auszudrü

cken und damit zugleich klarzustellen, welcher Äußerungsinhalt der rechtlichen Prüfung einer 

Verletzung des Persönlichkeitsrechts zu Grunde zu legen ist. An diesen Inhalt werden die für die 

Abwägung bei Persönlichkeitsbeeinträchtigungen durch Werturteile oder Tatsachenbehauptungen 

in der Rechtsprechung entwickelten PrOfkriterien und Abwägungsmaßstäbe angelegt. Handelt es 

sich bei der Äußerung um eine Tatsachenbehauptung, wird entscheidend, ob der Wahrheitsbe

weis gelingt. Bei Werturteilen wird maßgebend, ob sie als Schmähung, Formalbeleidigung oder 

Verletzung der Menschenwürde anzusehen und deshalb zu unterlassen sind oder, wenn dies zu 

verneinen ist, ob sie irn Rahmen einer Abwägung dem Persönlichkeitsschutz vorgehen (vgl. 

BVerfGE 90, 241,248 f.; 93, 266, 293 f.). 

Ist der Äußernde nicht bereit, der Aussage einen eindeutigen Inhalt zu geben, besteht kein verfas

sungsrechtlich tragfähiger Grund, von einer Verurteilung zum Unterlassen nur deshalb abzusehen, 

weil die Äußerung mehrere Deutungsvarianten zulässt. darunter auch solche, die zu keiner oder 

nur einer geringeren Persönlichkeitsverletzung führen. Der Abwägung mit dem Persönlichkeits

recht sind vielmehr alle nicht entfernt liegenden Deutungsvarianten zu Grunde zu legen, die dieses 

Recht beeinträchtigen. Dem Äußernden steht es frei, sich in Zukunft eindeutig zu äußern und -

wenn eine persönlichkeitsverletzende Deutungsvariante nicht dem von ihm beabsichtigten Sinn 

entspricht - klarzustellen, wie er seine Aussage versteht. Eine auf Unterlassung zielende Verur

teilung kann der Äußernde vermeiden, wenn er eine ernsthafte und inhaltlich ausreichende Erklä

rung abgibt, die mehrdeutige Äußerung, der eine Aussage mit dem persönlichkeitsverletzenden 

Inhalt entnommen werden kann, nicht oder nur mit geeigneten Klarstellungen zu wiederholen 

(BVerfG AfP 2005, 544, 546). 

2. Nach Maßgabe dieser Grundsätze handelt es sich bei den folgenden Äußerungen um unwahre 

Tatsachenbehauptungen, die den Kläger in seinem öffentlichen Geltungsanspruch verletzen: 

a. »Am selben Tag wurde .mit sieben Jahren eingeschult. Viel zu spät, wie .das Jugendamt 

später kritisieren sollte. Dabei kann .S, beweisen, dass nicht sie es war, die die Einschulung 

des Sohnes verSChleppt hatte, sondern das Jugendamt selbst. " 

Grundsatzlich hat der Anspruchsteller bzw. Kläger eines Unterlassungsanspruches im Rechtsstreit 

die Unrichtigkeit der ihn betreffenden ehrverletzenden Äußerungen erforderlichenfalls zu bewei

sen. Im Äußerungsrecht ist dabei anerkannt, dass bei ehrrührigen Behauptungen den Äußernden 

unabhängig von der Beweislast eine erweiterte Darlegungslast triff! (BGH NJW 1974, 710). Diese 

erweiterte Darlegungslast wird zu einer echten Umkehr der Beweislast, wenn Streitgegenstand 
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eine üble Nachrede ist. Nach der über § 823 Abs. 2 BGB in das Deliktsrecht transformierten· Be

weisregel des § 186 8tGB trifft den Äußernden die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass seine 

ehrbeeinträchtigenden Behauptungen wahr sind (BGH NJW 1996,1131,1133; NJW 1985,1621, 

1622), es sei denn, der Störer kann sich auf die Wahrnehmung eines berechtigten Informations

interesses berufen. Liegt dieses vor und hat der Störer die dabei erforderliche Sorgfalt beachtet, 

ist in der Regel der Rechtfertigungsgrund des § 193 StGB gegeben. Dieser nimmt gegebenenfalls 

dem 8törer das Risiko der Unwahrheit der Information ab. Dies hat zur Folge, dass die aus § 186 

81GB folgende Beweislastumkehr entfiele, so dass die Beweislast wie im Regelfall den Verletzten 

träfe (BGH NJW 1985,1621.1622). 

Nach diesen Grundsätzen trifft hier die Beweislast die Beklagte, denn die Verbreitung dieser Be

hauptung begründet auch für den Kläger als Gebietskörperschaft und Träger einer Behörde ~ hier: 

des Jugendamtes Marzahn-Hellersdorf - eine üble Nachrede. Auch Behörden kommt nach § 194 

Abs. 3 StGB grundsätzlich ein Anspruch auf soziale Achtung zu, in dem sie verletzt sein können 

(BGH NJW 2008. 2262). Die streitgegenständliche Behauptung ist geeignet, das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit der Berliner Jugendämter und die rechtsstaatliche Aus

übung bei der Verfolgung ihrer Tätigkeit zu erschüttern (vgL hierzu auch Kammergericht, Be

schluss vom 17. März 2009 - 9 W 48/09). 

Die Beklagte hat zwar unter Berufung auf das Zeugnis der Kindesmutter detailliert geschildert, wie 

die Kindesmutter seit November 2005 mehrfach versucht haben will, Frau F 7 vom Jugendamt 

~OWOhl telefonisch als auch per Fax zu erreichen, um Hilfe bei der Suche. 

nach einer "sicheren" Schule für ihren Sohn zu erbitten. Erst am 12. Januar 2006 sei es dann zu 

einem Gesprächstermin gekommen, in dem Frau ~versprochen habe, sich nach einem An

sprechpartner im SChulamt umhören zu wollen. Danach sei erstmal nichts geschehen. Am .12. und 

20. Februar 2006 habe die Kindesmutter erneut erfolglos bei Frau F __ nachgefragt. Erst Ende 

Februar 2006 habe Frau Facius ihr geraten, sich ans Schulamt zu wenden, zunächst ohne ihr dort 

einen konkreten Mitarbeiter zu benennen. Weitere Versuche der Kontaktaufnahme seitens der 

Kindesmutter im Mai, Juni und Juli 2006 seien gescheitert. Erst am 17. Juli 2006 habe Frau F..,. 
der Kindesmutter dann einen Ansprechpartner im Schulamt benannt. der sich aber als nicht zu

ständig herausgestellt habe, wodurch es zu neuen Verzögerungen gekommen sei. Die Kindes

mutter habe sich daraufhin im Juli/August 2006 mit dem Schulamt und dem fOr die Einschulungs

untersuchung zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. 

Der Kläger hat diesen Geschehensablauf bestritten und unter Bezugnahme auf die aus der Anla

ge K 10 ersichtliche Chronologie der Ereignisse um "Schulvermeidung und Behördenkontakte" der 

Kindesmutter mit den Jugendämtern substantiiert dargetan, dass der gegen ihn erhobene Vorwurf 
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ungerechtfertigt ist. Diese Übersicht ist geeignet zu belegen, dass die Kindesmutter die Einschu

lung des Jungen systematisch verzögert hat. wie exemplarisch aus dem in der Anlage K 8 ersicht

lichen Schreiben der Kindesmutter vom 25. September 2006 sowie dem als Anlage K 9 zu den 

Akten gereichten Schreiben des Landkreises _vom 14. September 2006 hervorgeht. Die Be

klagte ist diesem Vortrag des Klägers nicht entgegengetreten. Sie bestreitet nicht, dass die vorge

nannte Chronologie der Ereignisse zutrifft und sich die Kindesmutter zwischenzeitlich auch mit 

dem Jugendamt & t in Verbindung setzte, womit die Zuständigkeit des Berliner Jugend~ 

amtes entfallen wäre. 

Selbst wenn zugunsten der Beklagten davon auszugehen wäre, dass die Kindesmutter tatsächlich 

in der von ihr beschriebenen Art und Weise Kontakt zu Frau F_ vom Jugendamt ••• , 

•••• laaufnahm bzw. dies mehrfach versuchte, so wird aus dem Vortrag der Beklagten nicht 

deutlich, was das Jugendamt ____ angesichts des vorgenannten - unbestritten 

gebliebenen - Verhaltens der Kindesmutter, mit dem diese ihrer Pflicht zur Einschulung des Jun

gen über mehrere Monate nicht nachkam, obwohl ihr sowohl durch beide involvierten Jugendäm

ter mehrfach Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Schule angeboten wurde, hätte konkret 

veranlassen sollen, um eine Einschulung gegenüber der Kindesmutter durchzusetzen, Die Be

klagte hat daher nicht genügend Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass das Berliner Jugendamt 

seine Aufgaben im Zusammenhang mit der Einschulung des Jungen nicht erfüllt hat. Dass das 

Jugendamt Id . f und nicht die Kindesmutter - damit dessen Einschulung 

"verzögert" habe, kann die Beklagte daher nicht behaupten. 

b, "Die Verantworl/ichen weigern sich, ihre Entscheidung zu begründen" 

Der unbefangene Durchschnittsleser kann diese Aussage nur $0 verstehen, dass der KIndesmut

ter im Oktober 2006 nicht mitgeteilt wurde; weshalb ihr Sohn aus der Familie genommen wurde, 

was falsch ist, da ihr die Entscheidung des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg vom 23 Oktober 

2006 wie auch die nachfolgenden bekannt war. Das Verständnis der Ausgangsmitteilung da~ 

hingehend, der Presse seien die Gründe nicht genannt worden, isdt dagegen völlig fern liegend, 

Zwar wird in dem Artikel wiedergegeben, welche Einschätzungen dem Handeln des Klägers 

zugrunde gelegen haben. So wird etwa an späterer Stelle auf die Entscheidung des Familienge

richts vom August 2007 sowie das dieser zugrunde gelegte psychologische Gutachten der Berliner 

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie G. Sch, hingewiesen, Hierdurch wird dem Leser 

durch den Bericht aber nicht hinreichend deutlich gemacht, dass es bereits schriftlich niederge

legte Gründe für die Entscheidung, den Jungen im Oktober 2006 aus seiner Familie herauszu

nehmen, gegeben hat. Vielmehr ist von dieser gerichtlichen Entscheidung im Kontext der vorge

nannten Äußerung keine Rede. 
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Der Leser der Print-Ausgabe wird zwar bereits im Vorwort des Artikels auf eine Entscheidung des 

Familiengerichts vom 23. Oktober 2006 hingewiesen; dieses Vorwort fehlt aber in der Online

Ausgabe. Auch wenn in beiden Versionen des Beitrags mitgeteilt wird, dass das Jugendamt am 

23. Oktober 2006 beim Familiengericht den Entzug des Sorgerechts beantragt hatte,entnimmt der 

Durchschnittsleser dem nicht ohne weiteres, dass die Herausnahme des Jungen am Tag darauf 

bereits auf einer gerichtlichen Entscheidung beruhte, deren Gründe der Kindesmutler selbstver

stilndlich bekannt gegeben wurden. Vielmehr muss er im Kontext der Textpassage ("kafkaeske 

Parabel auf die Willkür des Behördenapparates", "ein Kind ist ihrer Macht hilflos ausgeliefert") 

denken, der Kläger hätte, ohne einen gerichtlichen Beschluss abzuwarten oder ohne dass dies.er 

Beschluss zunächst begründet worden wäre, sozusagen als Eilmaßnahme die Herausnahme des 

Kindes veranlasst und die Mutter im Dunkeln darüber gelassen, Warum dies geschehen ist 

Darauf, ob sich der Kläger - wie er selbst zugesteht - in dem Fall aufgrund des sensiblen Bezie

hungsgefüges der Kindesmutter zu ihrem Sohn und dessen labilen psychischen Zustand zum 

Zeitpunkt der Herausnahme aus seiner Familie gegenüber der Presse nur spärlich über die Grün

de der Entscheidung äußerte, kommt es demnach nicht an. 

3. Bei den folgenden Äußerungen handelt es sich zwar um unwahre Tatsachenbehauptungen, die 

aber nicht geeignet sind, den Kläger in seinem öffentlichen Geltungsanspruch zu beeinträchtigen: 

"Schließlich, so steht es im achten Buch des Sozialgesetzbuches definiert der Gesetzgeber eine 

Inobhutnahme nur als "vorläufige Unterbringung"." 

"Nach dem Sozialgesetzbuch dürfen Jugendämter Kinder und Jugendliche nur dann aus den Fa

milien herausnehmen, wenn ihr Wohl akut gefährdet ist. Anhaltspunkte dafOr konnte aber auch 

keiner der fOnf Sachverständigen finden, die sich in " Auftrag mit dem psychologischen 

Gutachten befasst haben, mit dem das Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg im August 2007 den 

Entzug des Sorgerechts legitimieHe, " 

Es ist unstreitig, dass das Jugendamt Umsetzung des Beschluss des Fa-

miliengerichts vom 23. Oktober 2006, in dem ihm mit sofortiger Wirkung als gerichtlich bestellter. 

Pfleger die Personensorge des Kindes vorläufig übertragen worden war, den Jungen .am Morgen 

des 24, Oktobers 2006 abholte. Auch wenn die gesetzliche Grundlage hierfür § 1666 Abs. 3 Nr.6 

8GB und nicht § 42 SGB VIII darstellte und dem Kläger zuzugeben ist, dass dies insoweit grund

sätzlich einen erheblichen Unterschied zu begrOnden vermag, da nur letzterer die Möglichkeit ei-
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ner behördlichen Entscheidung eröffnet, wohingegen ein Vorgehen nach§§ 1665, 1666 BGB dem 

Richtervorbehalt unterliegt, vermag die Kali)mer eine Beeinträchtigung des Klägers in seinem 

,,(Behörden-)Persönlichkeitsrecht" durch die Wiedergabe einer falschen Gesetzesvorschrift vorlie

gend nicht zu erkennen. 

Denn zum einen wird in dem Artikel nur ein faktischer - und zwischen den Parteien, bis auf die 

genaue Uhrzeit, unstreitiger - Geschehensablauf am Morgen des 24. Oktober 2006 geschildert. 

Die Kritik der konkreten Textpassage knüpft dabei nicht an der Entscheidung für eine Maßnahme 

auf der Basis des SGB VIII und dessen - im Vergleich zu §§ 1665, 1666 BGB..., spezifischen Vor

aussetzungen an, sondern daran, ob die Voraussetzungen der "Gefährdung des Kindeswohls" im 

konkreten Fall vorlagen. Diese Voraussetzung muss aber gerade auch bei einer Entscheidung 

nach §§ 1665, 1666 BGB gegeben sein. Daher ist der Beklagten zuzugeben, dass es für die Rich

tigkeit des eigentlichen Inhalts der Textaussage, so wie ihn der Durchschnittsleser versteht; wei

cher nicht über spezielle Kenntnisse familienrechtlicher Thematiken verfügt, keine Rolle spielt, ob 

die Maßnahme auf den Regelungen des BGB oder SGB VIII beruhte, sondern ob die Herausnah

me des Kindes ("In-Obhut-Nahme") aus seiner Familie an sich gerechtfertigt war: 

Im Übrigen hat das Jugendamt - hierzu sogleich den (vorläufigen) Entzug der Personensorge im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Familiengericht am 17. Oktober 2006 zumindest 

unterstützt, so dass auch unter diesem Aspekt keine unwahre Tatsachenbehauptung vorliegt. 

4, Schließlich handelt es sich bei den folgenden Äußerungen um zulässige Wertungen auf einer 

wahren Tatsachengrundlage: 

a. "dass das Ju(1en'dal71t~ am 23. Oktober 2006 beim Faml'liengericht den so-

tortigen Entzug des Sorgerechts beantragte, " 

Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung am 17. Oktober 2006 vor dem Amtsgericht Tem

pelhof-Kreuzberg ergibt sich, dass das Jugendamt durch seine Milarbeiterin Frau ~ die Be

fürchtungen der Verfahrenspflegerin ausdrücklich teilte, dass die Gefahr des UntertaUChens der 

Kindesmutter mit ihrem Sohn nicht von der Hand zu weisen sei, dass ein Therapieerfolg offenbar 

nicht bestehe und daher ein "schnelles Handeln zum Schutz des Kindes notwendig" sei. Im Kon

text der vorangegangenen Aussage der Verfahrenspflegerin, die empfahl, den Jungen "sofort aus 

dem Haushalt der Mutter zu nehmen", kann die Äußerung der Frau F .... für das Jugendamt nur 

als Unterstützung dieses Antrags gewertet werden. Denn insoweit kommt es im Rahmen einer 

pressemäßigen Berichterstattung nicht auf die Bedeutung der verwendeten Begriffe in einem 
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streng fachterminologischen Sinne, sondern das Sprachverständnis des Durchschnittslesers an 

(BVerfG GRUR 1971, 591; NJW 1992,1441; NJW 2002,1192). Ob der Antrag zu einem Vorge

hen nach §§ 1665, 1666 BGB daher formal letztlich von der Verfahrenspflegerin stammte und die 

Entscheidung hierüber dem Gericht oblag; ist hiernach irrelevant, wenn die Behörde diesen Antrag 

- wie vorliegend - zumindest unterstützt hat. 

I::s kann dahingestellt bleiben, ob dem Jugendamt durch den Beschluss des Familiengerichts vom 

23, Oktober 2006 über das "ob", "wann" und "wo" der Herausnahme ein Ermessen eingeräumt 

wurde und ob es dieses pflichtgemäß ausgeübt hat. 

Der Hilfsantrag, mit dem der Kläger begehrt, dass die Beklagte im Rahmen der vorgenannten Äu

ßerung zumindest auf den Tenor sowie die auf den Seiten 3 und 4 des Beschlusses des Amtsge

richts Tempelhof-Kreuzberg vom 23. Oktober 2006 - 167 F 4812/05 genannte Begründung hin

weisen müsse, ist ebenfalls unbegrOndet. Denn eine Verpflichtung der Beklagten zur Mitteilung 

der Beschlussgründe, mit denen eine Herausnahme des Kindes aus seiner Familie gerechtfertigt 

wurde, ergibt nur im Zusammenhang mit einer Textpassage des streitigen Artikels Sinn, die sich 

auch mit der Herausnahme beschäftigt. Der Hilfsantrag iert dagegen nicht mit der vor-

genannten Äußerung, "dass das Jugendamt 23. Oktober 2006 beim Fa" 

miliengericht den sofortigen Entzug des Sorgerechts beantragte.", 

b."Warum das Jugendamt R:e-aus der Familie nahm ... steht für I S_außer Frage: 

"Zwei Wochen vorher ist in 1 7 der kleine K_ tot aufgefunden worden. . Die Jugendiflmter 

hatten Angst, dass sich ein solcher Fall in ihrem Bereich wiederholt." Es ist eine dieser Fragen. die 

ungehört verhallen, weil die Behörde mauert, Es ist nicht einmal bekannt, auf welcher Grundlage 

. das Jugendamt auf akute Gefährdung des Kindeswohls entschieden hat" 

Es ist schon fraglich, ob sich die Beklagte die Wertung des Pfarrers ~ überhaupt im Sin" 

ne der Verbreiterhaftung zu eigen macht. Dass es sich um eine subjektive Einschätzung des Pfar

rers handelt wird für den Leser nämliCh schon daraus erkennbar, dass es heißt "steht für f •• ' 

.außer Frage", 

Dies kann jedoch dahinstehen, da jedenfalls die für den (vorläufigen) Entzug der Personensorge . 

maßgeblichen mOndlichen Verhandlungen sm 17. und 23. Oktober 2006 stattfanden, im Rahmen 

derer der Kläger eine Herausnahme des Kindes aus dem mütterlichen Haushalt zumindest unter

stützte (wie ausgeführt), und daher in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Auffinden 

der Leiche des "K_ am 10. Oktober 2006 standen. Die Meinungsäußerung des Pfarrers _ 

"'beruht daher jedenfalls auf keiner offenbar unwahre.n Tatsachengrundlage. 
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II 

Dem Kläger steht daher ein Anspruch auf Freistellung von vorgerichtJichen Anwaltskosten gem. 

§ 823 BGB nur insoweit <:u, als der mit dem Abmahnschreiben vom 23. Mär<: 2009 geltend ge

machte Unterlassungsanspruch nach den vorgenannten Erwägungen auch begründet und daher 

zur Rechtsverfolgung notwendig war .. 

Im Übrigen kann der Kläger Freistellung auch nur von Kosten verlangen, die sich aus dem im vor

genannten Abmahnschreiben angesetzten Geschäftswert von 40.000,00 € ergeben. 

111. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Voll

streckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 und § 709 S. 1 und 2 ZPO. 
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Landgericht BerHn 

Beschluss 

Geschäftsnummer: 27 0 423/09 12.11.2009 

In dem Rechtsstreit 

am Main GmbH 

wird der Tatbestand' des Urteils VOm 22. September 2009 auf Antrag des Klägers wie folgt· 

berichtigt (§ 320 ZPO): 

1. Dass es auf der Seite 11, "Zu 5" statt 

"Denn eine Inobhutnahme als vorlilufige Unterbringung nach 8GB sei im Gegensatz zu SGB VIII . 

eine gerichtlich angeordnete Maßnahme, "." 

heißen muss: 

"Denn eine Herausnahme des Kindes nach BGB sei im Gegensatz zur Inobhutnahme nach 'SGB 

VIII eine gerichtlich angeordnete Maßnahme, ... ". 

2. Dass es auf der Seite 11. "Zu 6." statt 

"Maßnahmen nach 8GB VIII stünden allein dem Gericht zu." 

heißen muss: 

, 
"Maßnahmen nach SGB VIII stünden allein der Behörde zu, und damit werde der Eindruck 

erweckt. hier habe die Behörde ohne gerichtliche Entscheidung gehande.I!.". 
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Gründe 

Hinsichtlich Ziff. 1 war dem Tatbestandsberichtungsantrag des Klägers 

Begriff der "Inobhutnahme" sich nur im 8GB VIII, nicht aber 8GB findet. 

.-

.t,"'""",", d. 'Cl-
Hinsichtlich Ziff. 2 war dem Tatbestandsantrag des Klägers ebenfalls stattzugeben, da er sein 

Vorbringen in der Klageschrift darauf stützt, dass durch den streitigen Artikel der Eindruck erweckt 

werde, das Jugendamt ("die Behörde") habe eine Entscheidung kraft eigener Zuständigkeit nach 

8GB VIII· also ohne gerichtliche Entscheidung· getroffen und damit willkürlich gehandelt. .. 


